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Samtgemeinde Sottrum
Der Samtgemeindebürgermeister

Sottrum, den 23.08.2024

Beschlussvorlage Nr. SG/2023/256 BV

Federführend:
Verwaltungsleitung

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

16.11.2023 Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Planung, 
Wirtschaft und Verkehr

Vorberatung

30.11.2023 Ausschuss für Finanzen, Personal und 
Organisationsentwicklung

Vorberatung

07.12.2023 Samtgemeindeausschuss Vorberatung
14.12.2023 Rat der Samtgemeinde Sottrum Entscheidung

Klimaschutzmanagement - Stellenplanung 2024

Sachverhalt:

Die Samtgemeinde Sottrum hat seit dem Jahr 2018 eine 0,5 Stelle Klimaschutzmanagement 
eingerichtet. Diese Stelle ist bis 31.12.2023 durch eine Personalkostenförderung und wurde 
zunächst mit 65 %, und über ein Anschlussvorhaben aktuell mit 40 % durch den Bund 
gefördert worden. Am 31.8.20201 endete das Erstvorhaben „KSI: Schaffung einer Stelle für 
Klimaschutz-management zur fachlich-inhaltlichen Unterstützung der Umsetzung des 
integrierten Klimaschutzkonzeptes der Samtgemeinde Sottrum und ihrer 
Mitgliedsgemeinden“. 
Die im Klimaschutzkonzept genannten Maßnahmen sind in drei zeitliche Kategorien 
unterteilt: (kurzfristig (2018 – 2021), mittelfristig (2018 – 2028) und langfristig (2018 - 
2033). Über die erreichten Ziele wird separat im Fachausschuss berichtet. 
Weitere Anschlussförderungen im Bereich Klimaschutzmanagement sind nicht gegeben.
Vorgeschlagen ist ab Mitte 2024 das Förderprogramm Energiemanagement zu nutzen. 

Im Stellenplan 2023 ist die bis dahin vorhandene geförderte 0,5 Stelle um 0,5 Stellenanteile 
ungefördert ergänzt worden. Hintergrund dafür war, dass neben den geförderten Inhalten auch 
Personalkapazitäten für konkrete Projekte vorgehalten werden sollten. Verwaltungsseitig wird 
die Verstetigung dieser 0,5 Stelle vorgeschlagen, weil damit ein wesentliches Ziel der 
vorangegangenen Förderungen, nämlich die Etablierung des Klimaschutzmanagement in die 
Verwaltungsstruktur und in das kommunale Handeln erreicht worden ist. 

Aufgabe eines Klimaschutzmanagement ist es zukünftig, bedarfs- und anlassbezogen 
Verwaltungshandeln zu unterstützen. Dazu zählt z.B. die Begleitung von Vorhaben wie PV 
Anlagen auf kommunalen Immobilien und energetische Sanierungen bis zur Bewilligung des 
geförderten Energiemanagements (SG/2023/014 MV-01 BV) incl. Drittmittelakquise, die 
Projektbegleitung Wärmeplanung und Mobilitätskonzept, die  Beteiligung bei Bauleitplanung 
sowie die Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Im Stellenplan 2024 wird zur kontinuierlichen Weiterführung eine 1,0 Stelle vorgesehen, 
inhaltlich bedeutet dies bis 30.06.2024 bei Vollzeitbesetzung eine komplette kommunale 
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Finanzierung, ab voraussichtlich 01.07.2024 unbefristet eine 0,5 Stelle.  Derzeit ist die 1,0 
Stelle mit 0,82 Anteilen befristet bis zum 31.12.2023 besetzt. 

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Samtgemeinde Sottrum beschließt im Stellenplan 2024 eine 0,5 Stelle für 
den Bereich Klimaschutzmanagement einzurichten. 

2. Die Stelle wird, sofern eine Förderung für  Energiemanagement im Umfang von 0,5 
Stellen bewilligt werden sollte, voraussichtlich ab 01.07.2024 um 0,5 Stellenanteile 
befristet aufgestockt auf eine 1,0 Stelle. Dieser Stellenanteil 0,5 Stelle erhält einen kw- 
Vermerk zum 30.06.2027. 

Samtgemeindebürgermeister
___________________________________________________________________________
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